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 Veröffentlicht am 30.01.1997

Norm

MRG §29 Abs1 Z3 lita

Rechtssatz

Bei dem hier geregelten zweiten Fall (Hauptmietverträge über einen nach dem 31. Dezember 1967 ohne Zuhilfenahme

öffentlicher Mittel errichteten Mietgegenstand) ist für den Stichtag die Benützungsbewilligung wesentlich.
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